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Strenge Regeln beim Kindergeld
Presseinformation

Kindergeld erhalten Eltern erwachsener Kinder nur, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Manchmal scheitert der Anspruch nur daran, dass gewisse Formalitäten nicht eingehalten wurden. Der Gesetzgeber gewährt Kindergeld auch bei Arbeitslosigkeit des Kindes bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. Nach Mitteilung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) muss sich das Kind jedoch dann bei einer Agentur für Arbeit melden und dies spätestens nach Ablauf von drei Monaten wiederholen. Dies bestätigt ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofes.

Kindergeld wird bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes ohne weitere Prüfung gezahlt. Wird das Kind volljährig, meldet sich die Familienkasse. Diese zahlt dann nur noch unter gewissen Voraussetzungen. Dabei wird nicht nur die Höhe der eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes geprüft, sondern auch nach der derzeitigen Tätigkeit gefragt. Befindet sich das Kind in Ausbildung oder auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz gibt es weiter Kindergeld. Ebenso zahlt die Kasse bei Ableistung eines sozialen Jahres oder bei einer Übergangszeit von vier Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten jedoch nur bis zum 25. Lebensjahr des Kindes. 

Aber auch bei Arbeitslosigkeit des Kindes besteht bis maximal zum 21. Geburtstag Kindergeldanspruch. Zwingend erforderlich ist in diesem Fall die Meldung bei der Agentur für Arbeit. Wurde das versäumt oder erst später nachgeholt, gibt es für diesen Zeitraum kein Kindergeld. Auch eine einmalige Meldung genügt nicht, weiß Marlies Spargen vom Neuen Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL). Die Familienkasse darf in diesem Fall nach Ablauf von drei Monaten die Kindergeldzahlung einstellen. Dies bestätigte letztlich der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 19. Juni 2008 unter dem Aktenzeichen III R 68/05. Eltern sollten das wissen und ihre Kinder darauf aufmerksam machen, rät der Verband.

Weitere Informationen dazu können Eltern in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine im Rahmen einer Mitgliedschaft erhalten. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes sind im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de .zu finden. Wer kein Internetzugang hat, kann die Anschriften auch telefonisch unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen.
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